
Forms CD0000 - V001 - 08/03 2075 

 

 

Versicherungsnummer, Kennzeichen 
XX XXXX71 O XXX, XXXX 

Deutsche Rentenversicherung Bund 

 

Abt. Versicherung und Rente 

 
 
 
 

Deutsche Rentenversicherung Bund · 10704 Berlin 

 
 
 
 
 
 
 

Frau 
Eva Musterfrau Ruhrstr. 2 10709 Berlin  

 
 
 
 

Ihre Renteninformation 

Reichsstr. 5, 07545 Gera 
Postanschrift: 10704 Berlin 
Telefon 0800-100048070 
Telefax 0365 85 56-xxxxx 
E-Mail drv@drv-bund.de Homepage www.deutsche-rentenversicherung 

-bund.de 
Datum 07.01.2025 

 

Sehr geehrte Frau Musterfrau, in dieser Renteninformation haben wir die für Sie vom 01.09.1987 bis zum 31.12.2024 gespeicherten 

Daten und das geltende Rentenrecht berücksichtigt. Ihre Regelaltersrente würde am 01.02.2038 

beginnen. Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen und gesetzliche Änderungen können 

sich auf Ihre zu erwartende Rente auswirken. Bitte beachten Sie, dass von der Rente auch Kranken- 

und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind. Auf der Rückseite 

finden Sie zudem wichtige Erläuterungen und zusätzliche Informationen. 

Rente wegen voller Erwerbsminderung 

Wären Sie heute wegen gesundheitlicher Einschränkungen voll 

erwerbsgemindert, bekämen Sie von uns eine monatliche Rente von: 

Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente 

Ihre bislang erreichte Rentenanwartschaft entspräche nach heutigem Stand 

einer monatlichen Rente von: 
Sollten bis zum Rentenbeginn Beiträge wie im Durchschnitt der letzten fünf 

Kalenderjahre gezahlt werden, bekämen Sie ohne Berücksichtigung von 

Rentenanpassungen von uns eine monatliche Rente von: 

Rentenanpassung Aufgrund zukünftiger Rentenanpassungen kann die errechnete Rente in Höhe von 1.480,41 EUR 

tatsächlich höher ausfallen. Allerdings können auch wir die Entwicklung nicht vorhersehen. 

Deshalb haben wir - ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes - zwei mögliche Varianten 

für Sie gerechnet. Beträgt der jährliche Anpassungssatz 1 Prozent, so ergäbe sich eine 

monatliche Rente von etwa 1.680 EUR. Bei einem jährlichen Anpassungssatz von 2 Prozent ergäbe 

sich eine monatliche Rente von etwa 1.910 EUR. 

Zusätzlicher Vorsorgebedarf 
Da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die spätere 

Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das 

Alter wichtiger ("Versorgungslücke"). Bei der ergänzenden Altersvorsorge sollten Sie - wie bei Ihrer 

zu erwartenden Rente - den Kaufkraftverlust beachten. 

Mit freundlichen Grüßen Ihre Deutsche Rentenversicherung 
Bund 

Bitte nehmen Sie diesen Beleg zu Ihren Rentenunterlagen. 

1.384,39 EUR  

 
1.059,67 EUR  

1.480,41 EUR 
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Die Renteninformation - wo finden Sie was
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Hier erfahren Sie, ab 
wann Sie Ihre  
Regelaltersrente  
erhalten können.

Hier finden Sie den  
Hinweis auf mögliche  
künftige Steuerzah-
lungen.

Hier erfahren Sie 
Ihren aktuellen Renten-
anspruch für den Fall 
der vollen  
Erwerbsminderung.

Hier sehen Sie Ihre  
derzeit erworbenen  
Ansprüche auf eine  
Altersrente - ohne  
weitere Einzahlungen.

Hier sehen Sie Ihren 
hochgerechneten  
Rentenanspruch, wenn 
Sie weiter so wie bisher 
verdienen würden.

Hier erfahren Sie wie 
hoch Ihre Rente bei einer 
angenommenen  
jährlichen Renten- 
anpassung von einem 
oder zwei Prozent sein 
würde.

Hier finden Sie einen 
Hinweis auf den  
Kaufkraftverlust  
(Inflation).

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund
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Grundlagen der Rentenberechnung 

Die Höhe Ihrer Rente richtet sich im Wesentlichen nach Ihren durch Beiträge versicherten 

Arbeitsverdiensten. Diese rechnen wir in Entgeltpunkte um. Ihrem Rentenkonto schreiben wir 

einen Entgeltpunkt gut, wenn Sie ein Jahr lang genau den Durchschnittsverdienst aller 

Versicherten (zurzeit 50.493 EUR) erzielt haben. Daneben können Ihnen aber auch 

Entgeltpunkte für bestimmte Zeiten gutgeschrieben werden, in denen keine Beiträge (z.B. für 

Fachschulausbildung) oder Beiträge vom Staat, von der Agentur für Arbeit, von der 

Krankenkasse oder anderen Stellen (z.B. für Wehrdienst oder Freiwilligendienst, 

Kindererziehung, Arbeitslosigkeit und Krankheit) für Sie gezahlt wurden. Um die Höhe der 

Rente zu ermitteln, werden alle Entgeltpunkte zusammengezählt und mit dem so genannten 

aktuellen Rentenwert vervielfältigt. Der aktuelle Rentenwert beträgt zurzeit 39,32 EUR. 

Das heißt, ein Entgeltpunkt entspricht heute einer monatlichen Rente von 39,32 EUR. 

Beginnt die Altersrente vor oder nach dem 01.02.2038, kann dies zu Abschlägen bzw. 

Zuschlägen bei der Rente führen. Rentenbeiträge und Entgeltpunkte 
Bisher haben wir für Ihr Rentenkonto folgende Beiträge erhalten: 

Von Ihnen Von Ihrem/n Arbeitgeber/n 
Von öffentlichen Kassen (z.B. Krankenkasse, Agentur für Arbeit) 

Für Ihre Kindererziehungszeiten wurden vom Bund pauschale Beiträge gezahlt. 

Aus den erhaltenen Beiträgen und Ihren sonstigen 

Versicherungszeiten haben Sie bisher insgesamt Entgeltpunkte in 

folgender Höhe erworben: Rente wegen voller Erwerbsminderung 

Bei einer Rente wegen Erwerbsminderung schreiben wir Ihnen zusätzliche Entgeltpunkte 

bis zur Vollendung eines Lebensalters von 66 Jahren und 02 Monat(en) gut, ohne dass hierfür 

Beiträge gezahlt worden sind. Eine Erwerbsminderungsrente wird auf Antrag grundsätzlich 

nur gezahlt, wenn in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 

drei Jahre Beitragszeiten mit Pflichtbeiträgen vorliegen. 

Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente 

Zur Berechnung Ihrer künftigen Rente ermitteln wir die durchschnittlichen Entgeltpunkte für 

die letzten fünf Kalenderjahre. Dabei können wir für das jeweils letzte Kalenderjahr vor 

der Renteninformation nur einen vorläufigen Durchschnittsverdienst aller Versicherten ver- 

wenden. Der endgültige Durchschnittsverdienst weicht regelmäßig von dem vorläufigen Wert ab. 

Daher kann sich die ermittelte Rente im Vergleich zu Ihrer vorherigen Renteninformation auch 

bei gleichbleibender Beitragszahlung erhöht oder vermindert haben. 

Rentenanpassung, Kaufkraft und Inflation 

Die Dynamisierung (Erhöhung) der Rente erfolgt durch die Rentenanpassung. Sie richtet sich 

grundsätzlich nach der Lohnentwicklung, die für die Rentenanpassung - insbesondere aufgrund 

der demografischen Entwicklung - nur vermindert berücksichtigt wird. Die Höhe der zukünftigen 

Rentenanpassungen kann nicht verlässlich vorhergesehen werden. Wir haben Ihre Rente daher unter 

Berücksichtigung der Annahmen der Bundesregierung zur Lohnentwicklung dynamisiert. Die ermittelten 

Beträge sind - wie alle weiteren späteren Einkünfte (z. B. aus einer Lebensversicherung) - wegen 

des Anstiegs der Lebenshaltungskosten und der damit verbundenen Geldentwertung (Inflation) in ihrer 

Kaufkraft aber nicht mit einem heutigen Einkommen in dieser Höhe vergleichbar (Kaufkraftverlust). 

So werden bei einer Inflationsrate von beispielsweise 1,5 Prozent pro Jahr bei Beginn Ihrer 

Regelaltersrente 100 EUR voraussichtlich nur noch eine Kaufkraft nach heutigen Werten von etwa 

82 EUR besitzen. Unser Service Haben Sie Fragen, benötigen Sie einen Versicherungsverlauf oder unseren Rat? Rufen Sie uns einfach 

an. Sie erreichen uns unter der kostenfreien Nummer unseres Servicetelefons 0800 100048070 von 

Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr und am Freitag von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr. 

Informieren Sie sich in unseren Auskunfts- und Beratungsstellen oder im Internet und nutzen Sie 

dort die Services/ Online-Dienste. Auch Fragen zur staatlich geförderten zusätzlichen Altersvorsorge 

oder zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beantworten wir gern. 

47.254,78 EUR 47.510,08 EUR 9.459,45 EUR  
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Die Summen geben an, 
in welcher Höhe bereits 
Rentenversicherungs- 
beiträge gezahlt wurden.

Hier steht die Anzahl 
der bisher gesammelten 
Entgeltpunkte.
Multipliziert mit dem 
Rentenwert ergeben sie 
Ihre Rente.

Anhand eines Beispiels 
wird Ihnen hier veran-
schaulicht, was Ihr Ruhe-
geld bei Renteneintritt 
noch wert ist.

An dieser Stelle 
wird erklärt, wie die 
Entgeltpunkte vom 
Durchschnittsverdienst 
abhängen und welchen 
Rentenwert sie aktuell 
haben.


